
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausführung zum Thema 

FAQ-Liste-Lehrerendgeräte 

zum DigitalPakt Schule 

 

  



   

FAQ-Liste-Lehrerendgeräte 
1. Welche Lehrkräfte erhalten ein Endgerät? Das Programm zielt darauf ab, dass die Leihgeräte 

zur Unterrichtserteilung eingesetzt werden. Alle verbeamteten und angestellten Lehrkräfte 

sowie Lehrkräfte im Vorbereitungsdienst sind bei der Ausstattung zu berücksichtigen. 

 

2. Ist die Nutzung eines Lehrerleihgerätes verpflichtend? Nein. Lehrkräfte können weiterhin ihr 

privates Gerät unter Berücksichtigung der datenschutzrechtlichen Vorgaben einsetzen.  

 

 

3. Mit welcher Nutzungsdauer wird bei den Leihgeräten für Lehrkräfte gerechnet? Für die 

Leihgeräte ist mindestens eine Nutzung bis zum Ablauf des DigitalPakt Schule 2019 bis 2024 

vorgesehen. 

 

4. Verfügen Lehrkräfte über administrative Rechte bei den Einstellungen ihres Leihgerätes? 

Über mögliche administrative Rechte der Lehrkräfte entscheidet der Schulträger im Rahmen 

seiner Administrationsstruktur. 

 

5. Dürfen sich Lehrkräfte mit einer eigenen Apple ID anmelden? Ja, Lehrkräfte können sich mit 

Ihrer eigenen Apple ID anmelden um bspw. Software nach zu installieren. Es wird aber 

empfohlen, sich eine separate Apple ID anzulegen, um berufliche und private Daten zu 

trennen. 

 

6. Wie wird eine Ersatzbeschaffung während oder nach der Nutzung finanziert? Ein Konzept für 

Support- und Ersatzbeschaffungen für die Zeit nach dem DigitalPakt befindet sich auf 

Landesebene in Arbeit und wird zeitnah mit den Schulträgen abgestimmt. 

 

7. Wie wird im Falle eines Schulwechsels von Lehrkräften die Zuständigkeit geregelt? Sofern 

eine Lehrkraft an eine Schule wechselt, die in anderer Trägerschaft liegt, gibt sie das Leihgerät 

zurück. Über die neue Dienstelle soll die Bereitstellung eines anderen Gerätes aus der Pool-

Lösung ermöglicht werden. 

 

8. Wer schließt den Vertrag mit der Lehrkraft ab und wer ist für die Geräteverwaltung 

zuständig? Der Schulträger schließt als Eigentümer den Leihvertrag mit der Lehrkraft ab. Er 

kann diese Aufgabe auf die Schulleitung übertragen. 


